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Aufgrund des § 2 Absatz 4 und des § 64 Absatz 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 806), hat die Universität Siegen die 
folgende Änderungsordnung erlassen: 
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Artikel 1 

Die Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang „Betriebswirtschaftslehre“, Fakultät III – 
Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht der Universität Siegen vom 
22. Mai 2013 (Amtliche Mitteilung 38/2013), die zuletzt durch die Zweite Ordnung zur Änderung der 
Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang „Betriebswirtschaftslehre“, Fakultät III – 
Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht der Universität Siegen vom 
30. März 2016 (Amtliche Mitteilung 20/2016) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 21 wird folgender Absatz 7 eingefügt: 

„(7) Wurde ein Wahlpflichtmodul endgültig nicht bestanden, kann einmalig im Studium ein 
alternatives Wahlpflichtmodul aus dem entsprechenden Modulkatalog absolviert werden. 
§ 18 Absatz 2 bleibt hiervon unberührt.“ 

2. Es wird folgender § 21a eingefügt: 

„§ 21a 
Notenverbesserung 

(1) Abweichend von § 21 Absatz 4 kann die oder der Studierende einmalig im Studium von der 
Möglichkeit der Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung (nachfolgend: "erste Prüfung") 
zur Notenverbesserung Gebrauch machen. Die Prüfungsleistung im „Seminar zur 
Spezialisierung“ (BS-BWL-M20) und die Bachelorarbeit (BS-BWL-M24) sind hiervon 
ausgeschlossen. Die Wiederholungsprüfung zur Notenverbesserung zählt nicht als 
Prüfungsversuch. Für die Meldung zur Wiederholungsprüfung zur Notenverbesserung ist der 
Erwerb von mindestens 40 Leistungspunkten erforderlich. 

(2) Die Wiederholungsprüfung zur Notenverbesserung muss zum nächsten Prüfungstermin, zu dem 
die Prüfung wieder angeboten wird, erfolgen. Ein Auslandsstudium, ein Urlaubssemester oder ein 
Praktikum zum Zeitpunkt des nächsten Prüfungstermins, zu dem die Prüfung wieder angeboten 
wird, verlängern diese Frist nicht. Die Wiederholungsprüfung zur Notenverbesserung muss 
spätestens im 9. Fachsemester abgelegt werden. Sie ist nicht mehr möglich, sobald das Studium 
abgeschlossen ist. 

(3) Die Meldung zur Wiederholungsprüfung zur Notenverbesserung erfolgt beim Prüfungsamt 
innerhalb der bekannt gegebenen Fristen. 

(4) Bei einer Abmeldung von der Wiederholungsprüfung zur Notenverbesserung bis eine Woche vor 
dem Prüfungstermin kann die Möglichkeit der Notenverbesserung auf eine andere Prüfung 
übertragen werden, sofern für diese andere Prüfung die Voraussetzungen vorliegen. 

(5) Bei einer Abmeldung von der Wiederholungsprüfung zur Notenverbesserung aus triftigen 
Gründen bis eine Woche vor dem Prüfungstermin oder bei einem Rücktritt von der 
Wiederholungsprüfung aus triftigem Grund kann die Wiederholungsprüfung zur 
Notenverbesserung abweichend von Absatz 2 zum nächsten Prüfungstermin, zu dem die Prüfung 
wieder angeboten wird, abgelegt werden. Absatz 2 Sätze 3 und 4 bleiben unberührt. 

(6) Wird die Wiederholungsprüfung zur Notenverbesserung besser als oder genauso gut wie die 
erste Prüfung bewertet, dann gilt die Note der Wiederholungsprüfung, andernfalls gilt die Note 
der ersten Prüfung.“ 

 
Artikel 2 

Diese Änderungsordnung tritt am 1. Oktober 2019 in Kraft. Sie wird in dem Verkündungsblatt 
„Amtliche Mitteilungen der Universität Siegen“ veröffentlicht. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrates der Fakultät III – 
Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftsrecht vom 10. Juli 2019. 
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Siegen, den 30. August 2019      Der Rektor 

 

              gez. 

 

       (Universitätsprofessor Dr. Holger Burckhart) 
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